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An den 
Stadtverordnetenvorsteher 
Herrn M. Kreh 
Über Parlamentarisches Büro 
Markt 1/Rathaus                                                                 den 8. März 2017 
 
 
Verabschiedung des Haushaltes 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher! 
 
Den nachfolgenden Antrag bitten wir auf die Tagesordnung der kommenden 
Stadtverordnetenversammlung zu setzen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

1. Für das Haushaltsjahr 2018 wird der Haushaltsplan im Jahre 2017 eingebracht und 
verabschiedet 

2. Um dieses zu erreichen, ist er spätestens in der Oktobersitzung des Parlamentes 
einzubringen 

3. Geschieht dieses nicht, ist es als Pflichtverletzung des Bürgermeisters anzusehen 
und entsprechend zu werten. 

4. Eine Ausnahme ist nur bei schwer wiegenden Gründen zulässig und vom 
Parlament zu genehmigen. Die Ausnahme ist gegenüber dem Parlament schriftlich 
zu begründen und in der Sitzung vorzulegen, die der geplanten Einbringung 
vorangeht. 

5. Diese Regelung gilt auch für die darauffolgenden Jahre. 
 
 
Begründung:   
 
Entgegen der Hessischen Gemeindeordnung ist In den zurückliegenden Jahren der 
Haushalt stets zu spät eingebracht worden, um ihn noch im gleichen Jahr verabschieden 
zu können. Damit mussten die gemeindlichen Gremien in den ersten Monaten des 
Haushaltsjahres ohne beschlossenen Haushalt handeln, von den verspäteten 
Haushaltsprüfungen abgesehen. Eine solche Vorgehensweise des Magistrates ist nicht 
länger zumutbar. Wenn es anderen Städten und Gemeinden möglich ist, sich 
gesetzeskonform zu verhalten, muss das auch in Groß-Umstadt möglich sein. 
Das Grundschema der doppischen Haushaltsführung steht und verändert sich von Jahr zu 
Jahr nicht, jedenfalls nicht so gravierend, dass es die Einbringung des jeweils neuen 
Haushaltsplanes im Oktober verhindern könnte. Ist dieses ausnahmsweise doch so, kann 
der Bürgermeister dieses gegenüber dem Parlament begründen und eine Verschiebung 
beantragen.  
 
Fritz Roth    
 


